
Bebauungsplan Nr. 44 der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz  
„Wohnanlage Ahlbecker Straße / Peenestraße“  

Entwurfsfassung 21.01.2026 

Auslegungsexemplar 18.06.2026 - 22.07.2026 
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 

Folgende nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz wesentliche umweltbezogene 
Stellungnahmen wurden bei der Erstellung des Entwurfs vom 21.01.2026 beachtet: 
 
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern hat mit seiner Stellungnahme (zum 
Vorentwurf) vom 09.09.2024 darauf hingewiesen, dass das Plangebiet gemäß § 9 Abs. 6a BauGB als 
Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b WHG nachrichtlich 
übernommen und entsprechend gekennzeichnet werden soll. Hierfür wird das Planzeichen 15.11 der 
Planzeichenverordnung verwendet, das Flächen ausweist, bei deren Bebauung besondere 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen sowie bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgefahren erforderlich sind. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die Standsicherheit sämtlicher baulicher Anlagen 
gegenüber Wasserständen von mindestens 2,10 m NHN nachzuweisen. Aus Gründen des 
Überflutungsschutzes ist zudem sicherzustellen, dass die Fußbodenoberkante des untersten 
Geschosses aller Gebäude mindestens auf einer Höhe von 2,10 m NHN liegt. 
 
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee weist mit seiner Stellungnahme vom 16.08.2024 
darauf hin, dass bei der Bebauung der Wohnanlage darauf zu achten ist, dass keine Lichter bzw. 
Beleuchtungsanlagen errichtet werden, die die Schifffahrt stören, zur Verwechselung mit 
Schifffahrtszeichen Anlass geben oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen oder durch 
Spiegelungen irreführen.  
Geplante Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen, die von der Wasserstraße aus sichtbar sind, sind 
dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee frühzeitig anzuzeigen. 
 
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom lehnt in seiner 
Stellungnahme vom 27.08.2024 den Vorentwurf der Planung ab, da die abwassertechnische 
Erschließung derzeit nicht sichergestellt werden kann. 
Gleichzeitig stellt er jedoch seine Zustimmung in Aussicht, wenn die erhöhte Reinigungsleistung nach 
vollzogenem Ausbau der Kläranlage Zinnowitz zur Verfügung steht. Dies wird mit Ablauf des Jahres 
2025 vermutlich eintreten. Da Bau- und Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug 
des Bebauungsplanes mit Sicherheit nicht vor diesem Zeitpunkt durchgeführt werden können, wird 
davon ausgegangen, dass die Ablehnung dadurch obsolet werden wird. 
Die Bedenken sind berechtigt, jedoch richten sie sich auf einen Zeitraum bis Ende 2025, in dem die 
Abwasserbeseitigung nicht anfallen wird. 
 
Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 25.09.2024 (zum Vorentwurf): 
 
In der Stellungnahme des Gesundheitsamtes wird darauf hingewiesen, dass der Planbereich des 
Bebauungsplans im Trinkwasserschutzgebiet der Wasserfassung Zinnowitz, in den 
Trinkwasserschutzzonen II und III liegt. Entsprechend dem geltenden 
Trinkwasserschutzzonenbeschluss sind die festgelegten Nutzungseinschränkungen und Verbote in 
Verbindung mit den Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete (Arbeitsblatt W 101 des DVGW-
Regelwerks) einzuhalten. Zum Schutz des Grundwassers ist insbesondere sicherzustellen, dass kein 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. Die untere Wasserbehörde des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald prüft Ausnahmen zur Bebauung in der Trinkwasserschutzzone I unter 
Berücksichtigung der Neuberechnung der Trinkwasserschutzzonen des Wasserwerks Zinnowitz. 
Weiterhin weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass Die schalltechnischen Orientierungswerte nach 
DIN 18005 für ein Allgemeines Wohngebiet von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB (A) eingehalten werden 
müssen. Daher ist im Vorfeld eine schalltechnische Untersuchung und Beurteilung für das Plangebiet  
notwendig, um bei Erfordernis aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen zu planen. 
 
Die Untere Abfallbehörde des Amtes für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung (SG 
Abfallwirtschaft/Immissionsschutz – SB Abfallwirtschaft/Bodenschutz stimmt dem Vorhaben unter 
Beachtung der Hinweise, dass die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
(AwS, 20.09.2022) einzuhalten ist. Müll- und Wertstoffcontainerstandorte sind bürgerfreundlich zu 



planen, Zufahrten so zu gestalten, dass Entsorgungsfahrzeuge sicher wenden können (Wendehammer, 
Wendekreis ≥ 22 m) und UVV-Vorschriften beachtet werden. Die Ver- und Entsorgungsgesellschaft des 
Landkreises ist zu beteiligen. Bei Bauarbeiten anfallende Abfälle sind nach KrWG zu sortieren und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. ErsatzbaustoffV (ab 01.08.2023) und DIN 19731 sind einzuhalten; 
TR LAGA M20 gilt nicht mehr. 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde stimmt dem Vorhaben unter Beachtung der Hinweise zu, dass die 
Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Landesbodenschutzgesetzes M-V 
(LBodSchG M-V) im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind, Boden sparsam und schonend 
zu nutzen ist, Versiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind und schädliche 
Bodenveränderungen zu vermeiden sind. Die DIN 19639 ist zu beachten. Bei anfallenden oder 
eingebrachten Böden sind Vorsorgemaßnahmen gemäß BBodSchG sowie die Anforderungen der 
BBodSchV einzuhalten. Altlasten sind derzeit nicht bekannt; Hinweise auf Bodenverunreinigungen 
während der Bauausführung sind der zuständigen Bodenschutzbehörde anzuzeigen. 
 
Die Untere Immissionsschutzbehörde verlangt aufgrund der in der Planbegründung angekündigten 
Erarbeitung einer schalltechnischen Untersuchung für das weitere Verfahren, diese zur abschließenden 
Beurteilung einzusehen. 
 
Die Untere Wasserbehörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung folgender Auflagen und 
Hinweise zu: 
Als Auflagen werden verlangt beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen eine besondere Sorgfalt 
walten zu lassen und Havarien unverzüglich der zuständigen Wasserbehörde zu melden, die 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung mit dem zuständigen Zweckverband abzustimmen 
und Niederschlagswasser getrennt vom Abwasser abzuleiten. 
Als Hinweis zum Trinkwasserschutz ist zu beachten: Das Vorhaben liegt in den 
Trinkwasserschutzzonen III (Wasserfassung Karlshagen, Nr. MV-WSG-1848-03) und II 
(Wasserfassung Zinnowitz, Nr. MV-WSG-1949-05). Innerhalb dieser Schutzzonen gelten gemäß WHG 
und DVGW-Arbeitsblatt W 101 Einschränkungen für bestimmte Maßnahmen und Nutzungen. 
Ausnahmen können auf Antrag durch die untere Wasserbehörde zugelassen werden. Unbelastetes 
Niederschlagswasser von Dach- und Stellflächen kann auf dem Grundstück schadlos versickert werden. 
 
Das Ordnungsamt, SG Brand- und Katastrophenschutz weist für den abwehrenden Brandschutz auf 
folgendes hin: 
Die FF Zinnowitz ist einsatzbereit; weitere Einsatzkräfte werden bei Bedarf nachgefordert. Zufahrten, 
Aufstell- und Bewegungsflächen sind über öffentliche Straßen und eine Planstichstraße mit 
Wendemöglichkeiten herzustellen, unter Beachtung der Richtlinien für Feuerwehrflächen (§ 85 LBauO 
M‑V, FwDV 10). Die Löschwasserversorgung ist durch vorhandene Entnahmestellen grundsätzlich 
gesichert; deren Leistungsfähigkeit ist nachzuweisen. Fehlen im Umkreis von 300 m geeignete 
Entnahmestellen, sind neue zu schaffen. 
 
Von der Unteren Katastrophenschutzbehörde wird auf die Kreisgefährdungsanalyse, hier: Sturmflut/-
hochwasser hingewiesen (analog zur Stellungnahme des Landesamtes für Landwirtschaft und Umwelt des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern):  
Für das Vorhabengebiet liegen Informationen zur Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-
RL) vor, einschließlich Hochwassergefahren- und Risikokarten sowie potenzieller Überflutungsflächen 
und Risikogebiete. Die Darstellungen basieren auf den Ergebnissen des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern und der kreislichen Hochwasseranalyse des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald und zeigen die potenziellen Überflutungsräume nach 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten sowie mögliche Überflutungsflächen bei Alarmstufen. 
 
 
Im Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald weist die Untere 
Naturschutzbehörde am 07.10.2024 auf folgendes hin: 
 
Für den Bebauungsplan ist gemäß BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht 
zu erstellen, der alle Schutzgüter einschließlich des Schutzgutes Fläche umfasst. Die Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege sind im Rahmen der Abwägung vollständig zu berücksichtigen; 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu vermeiden, zu minimieren und unvermeidbare 
Beeinträchtigungen durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Die Bewertung erfolgt 
nach den Hinweisen zur Eingriffsregelung M-V (2018). Kompensationsmaßnahmen sind funktional 
geeignet auszuführen, bei externen Flächen ist deren rechtliche Sicherung nachzuweisen. 



 
Im Plangebiet wurden gesetzlich geschützte Biotope (u. a. Trockenrasen, Feldgehölz) festgestellt. Für 
deren Beeinträchtigung ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen; erforderliche 
Kompensationsmaßnahmen sind nachzuweisen und rechtlich zu sichern. 
 
Der vorhandene Gehölzbestand ist zu vermessen und entsprechend den Vorgaben zu bewerten; nicht 
erhaltenswürdige Bäume sind ab einem bestimmten Stammumfang in die Eingriffsbilanzierung 
einzubeziehen. Besonders wertvolle Gehölze sollen erhalten werden. Geschützte Baumreihen (Alleen) 
sind zu sichern; Eingriffe sind grundsätzlich unzulässig und nur im Ausnahmefall zulässig. 
Beeinträchtigungen von Kronen- und Wurzelbereichen sind zu vermeiden. 
 
Die artenschutzrechtlichen Vorschriften des BNatSchG sind zwingend zu beachten und nicht abwägbar. 
Verbotstatbestände (insbesondere Störung, Tötung sowie Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten geschützter Arten) sind auszuschließen. Bei Betroffenheit geschützter Arten sind 
Ausnahmen zu beantragen und geeignete Maßnahmen, insbesondere vorgezogene CEF-Maßnahmen, 
umzusetzen. Diese müssen vor Eingriffsbeginn wirksam sein und sind Voraussetzung für die 
Zulässigkeit des Vorhabens. Ein Bebauungsplan ist nur zulässig, wenn seine Umsetzung mit den 
artenschutzrechtlichen Vorgaben vereinbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

WSA Ostsee 

AZ: 3115SB3-213.2-303-PeKH/BP Nr.44 "Wohnanlage Ahlbecker Straße/Peenestraße"  
       3805S-213.02/303/PeKH/42  
 
 
An das  
Amt Usedom-Nord 
für die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz 
Möwenstraße 1 
17454 Ostseebad Zinnowitz 
 

 
 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 44 der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz „Wohnanlage 
Ahlbecker Straße/Peenestraße“ in der Fassung von 03-2024 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 8 4 Abs.1 und 
Benachrichtigung von der Auslegung des Vorentwurfes gem. $ 3 Abs. 1 BauGB 
 

- Ihr Schreiben vom 07.08.2024 (Ihr Aktenzeichen: 610-24-013) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
der Eingang Ihres o.g. Schreibens wird bestätigt. 
 
Die Unterlagen wurden aus strom- und schifffahrtspolizeilicher Sicht geprüft.  
 
Die Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes werden durch Ihr 
Vorhaben im oben genannten Gebiet nicht berührt. 
 

Jedoch ist bei der Bebauung der Wohnanlage darauf zu achten, dass keine Lichter bzw. 
Beleuchtungsanlagen errichtet werden, die die Schifffahrt stören, zur Verwechselung mit 
Schifffahrtszeichen Anlass geben oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen oder durch 
Spiegelungen irreführen.  
 
Geplante Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen, die von der Wasserstraße aus sichtbar 
sind, sind dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee frühzeitig anzuzeigen.  
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Kerstin Bandelin 
 
 
 
Fachbereich Schifffahrt 
Fachgebiet Wasserstraßenüberwachung 

 
Telefon   +49 (0)3831 249-312 
Telefax   +49 (0)3831 249-309 
 
Email      kerstin.bandelin@wsv.bund.de 
 
Anschrift                  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee     



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


